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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung 

 
Vorgeschlagene Fassung 

 

Artikel I 
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens 

Art. 10 

Stärkung zielgerichteter und abgestimmter Gesundheitsförderung 

Art. 10 

Stärkung zielgerichteter und abgestimmter Gesundheitsförderung 

(1) [...] (1) [...] 

(2) Österreichweit erfolgt die Dotierung dieser Gesundheitsförderungsfonds 
für 10 Jahre (2013 bis 2022) mit insgesamt 150 Millionen Euro, wobei durch die 
Sozialversicherung 130 Millionen Euro und durch die Länder 20 Millionen Euro in 
gleichen Jahrestranchen einzubringen sind. Die Mittel der Sozialversicherung 
werden nach dem Versichertenschlüssel, die Mittel der Länder werden nach der 
Volkszahl aufgebracht und in dieser Form auf die Bundesländer verteilt. Im 
Geschäftsjahr nicht verwendete Mittel sind im Folgejahr den zur Verfügung 
stehenden Gesundheitsförderungsmitteln zuzuschlagen. 

(2) Österreichweit erfolgt die Dotierung dieser Gesundheitsförderungsfonds 
für 10 Jahre (2013 bis 2022) mit insgesamt 150 Millionen Euro, wobei durch die 
Sozialversicherung 130 Millionen Euro und durch die Länder 20 Millionen Euro in 
gleichen Jahrestranchen einzubringen sind. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Dotierung 
dieser Gesundheitsförderungsfonds mit jährlich 15 Millionen Euro, wobei durch die 
Sozialversicherung 13 Millionen Euro und durch die Länder zwei Millionen Euro 
jährlich einzubringen sind. Die Mittel der Sozialversicherung werden nach dem 
Versichertenschlüssel, die Mittel der Länder werden nach der Volkszahl aufgebracht 
und in dieser Form auf die Bundesländer verteilt. Im Geschäftsjahr nicht verwendete 
Mittel sind im Folgejahr den zur Verfügung stehenden 
Gesundheitsförderungsmitteln zuzuschlagen. 

(3) bis (5) [...] (3) bis (5) [...] 

Art. 25 

Gesundheitsplattform auf Landesebene 

Art. 25 

Gesundheitsplattform auf Landesebene 

(1) bis (8) [...] (1) bis (8) [...] 

(9) Ein der Volkszahl des jeweiligen Landes entsprechender Anteil an 15 
Millionen Euro von den Zuschüssen für krankenhausentlastende Maßnahmen gem. 
Abs. 5 Z 1 lit. a ist jährlich in den Jahren 2013 bis 2022 im Voranschlag gesondert 
auszuweisen. Über die Vergabe dieser Mittel wird im Einvernehmen zwischen Land 
und Sozialversicherung in der Gesundheitsplattform entschieden. 

(9) Ein der Volkszahl des jeweiligen Landes entsprechender Anteil an 15 
Millionen Euro von den Zuschüssen für krankenhausentlastende Maßnahmen gem. 
Abs. 5 Z 1 lit. a ist jährlich im Voranschlag gesondert auszuweisen. Über die 
Vergabe dieser Mittel wird im Einvernehmen zwischen Land und 
Sozialversicherung in der Gesundheitsplattform entschieden. 

(10) [...] (10) [...] 
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Art. 27 

Mittel der Bundesgesundheitsagentur 

Art. 27 

Mittel der Bundesgesundheitsagentur 

(1) bis (2) [...] (1) bis (2) [...] 

(3) [...] (3) [...] 
 1. [...]  1. [...] 
 2. [...]  2. [...] 
 a) 5 Millionen Euro zur Finanzierung von Projekten und Planungen sowie 

zur Abgeltung von Leistungen, die von der Gesundheit Österreich 
GmbH für die Bundesgesundheitsagentur erbracht werden, 

 a) bis einschließlich 2021 5 Millionen Euro und ab dem Jahr 2022 7,5 
Millionen Euro zur Finanzierung von Projekten und Planungen sowie 
zur Abgeltung von Leistungen, die von der Gesundheit Österreich 
GmbH für die Bundesgesundheitsagentur erbracht werden; ab dem Jahr 
2022 im Bedarfsfall aufgrund eines Beschlusses der Bundes-
Zielsteuerungskommission zusätzlich bis zu einer Million Euro für 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Judikatur des 
VfGH zum übertragenen Wirkungsbereich der Ärztekammer, 

 b) und c) […]   b) und c) […]  
 d) 10 Millionen Euro zur Finanzierung von überregionalen Vorhaben 

gemäß Art. 32 und nach Maßgabe entsprechender Beschlüsse der 
Bundes-Zielsteuerungskommission 

 d) 10 Millionen Euro und ab dem Jahr 2022 im Bedarfsfall aufgrund eines 
Beschlusses der Bundes-Zielsteuerungskommission von maximal 20 
Millionen Euro zur Finanzierung von überregionalen Vorhaben gemäß 
Art. 32, 

 e) 13,667 Millionen Euro (für den Zeitraum 2017 bis 2020) zur 
Finanzierung von ELGA gemäß Art. 33 Abs. 6 und nach Maßgabe 
entsprechender Beschlüsse der Bundes-Zielsteuerungskommission und 

 e) 23,917 Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2023 zur Finanzierung 
von ELGA gemäß Art. 33 Abs. 6 und nach Maßgabe entsprechender 
Beschlüsse der Bundes-Zielsteuerungskommission und 

 f) […]   f) […]  

Art. 32 

Finanzierung von überregionalen Vorhaben 

Art. 32 

Finanzierung von überregionalen Vorhaben 

(1) bis (3) [...] (1) bis (3) [...] 

(4) Für die Finanzierung dieser Vorhaben werden von der 
Bundesgesundheitsagentur über die Laufzeit 2017 bis 2020 Mittel im Höchstausmaß 
von jährlich 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Aufbringung dieser 
Mittel erfolgt entsprechend den Bestimmungen des Art. 27 Abs. 3 Z 2 lit. d. 

(4) Für die Finanzierung dieser Vorhaben werden von der 
Bundesgesundheitsagentur Mittel im Höchstausmaß von jährlich 10 Millionen Euro 
und ab dem Jahr 2022 im Bedarfsfall aufgrund eines Beschlusses der Bundes-
Zielsteuerungskommission maximal Mittel im Höchstausmaß von jährlich 20 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Aufbringung dieser Mittel erfolgt 
entsprechend den Bestimmungen des Art. 27 Abs. 3 Z 2 lit. d. 

(5) bis (7) [...] (5) bis (7) [...] 
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(8) Sofern in einzelnen Jahren der Laufzeit dieser Vereinbarung das 
Höchstausmaß von 10 Millionen Euro nicht ausgeschöpft wird, so kann dieser 
Differenzbetrag bis zu einem Betrag von insgesamt 20 Millionen Euro 
zweckgewidmet für Mittelverwendungen in den Folgejahren einer Rücklage 
zugeführt werden. Am Ende der Laufzeit nicht für konkrete Vorhaben gebundene 
und nicht verbrauchte Mittel fließen an die Landesgesundheitsfonds. 

(8) Sofern in einzelnen Jahren der Laufzeit dieser Vereinbarung das 
Höchstausmaß gemäß Abs. 4 nicht ausgeschöpft wird, so kann dieser 
Differenzbetrag bis zu einem Betrag von insgesamt 20 Millionen Euro 
zweckgewidmet für Mittelverwendungen in den Folgejahren einer Rücklage 
zugeführt werden. Am Ende der Laufzeit nicht für konkrete Vorhaben gebundene 
und nicht verbrauchte Mittel fließen an die Landesgesundheitsfonds. 

Art. 33 

Mittel für die GÖG und Finanzierung von Projekten und Planungen 

Art. 33 

Mittel für die GÖG und Finanzierung von Projekten und Planungen 

(1) Für die Finanzierung von Projekten und Planungen kann die 
Bundesgesundheitsagentur jährlich Mittel bis zum Höchstausmaß von 5 Millionen 
Euro verwenden. 

(1) Für die Finanzierung von Projekten und Planungen kann die 
Bundesgesundheitsagentur in den Jahren 2017 bis 2021 jährlich Mittel bis zum 
Höchstausmaß von 5 Millionen Euro und ab dem Jahr 2022 jährlich Mittel bis zum 
Höchstausmaß von 7,5 Millionen Euro verwenden. Weiters können ab dem Jahr 
2022 im Bedarfsfall aufgrund eines Beschlusses der Bundes-
Zielsteuerungskommission zusätzlich bis zu einer Million Euro für Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Judikatur des VfGH zum übertragenen 
Wirkungsbereich der Ärztekammer verwendet werden. 

(2) bis (5) [...] (2) bis (5) [...] 

(6) Auf der Grundlage des bestehenden Finanzierungsmodells für ELGA 
werden in der Laufzeit dieser Vereinbarung für den Betrieb, die Wartung und die 
Weiterentwicklung von ELGA gemäß Art. 7 Abs. 3 maximal 41 Mio. Euro zu 
gleichen Anteilen von den Vertragsparteien und der Sozialversicherung zur 
Verfügung gestellt. Gemeinsames Verständnis ist dabei, dass die Aufbringung 
dieser Mittel nicht linear verteilt über die einzelnen Kalenderjahre erfolgen muss 
und eine laufende wechselseitige Information im Sinne eines Kosten- und 
Risikocontrollings implementiert wird. Die Aufbringung der Länderanteile erfolgt 
im Rahmen des Vorwegabzugs gemäß Art. 27 Abs. 3 Z 2 lit. e. Abweichend davon 
verständigen sich die Vertragsparteien darauf, dass die Finanzierung von 
gemeinsamen Maßnahmen gemäß Art. 7 Abs. 3 Z 6 (Informationstätigkeit ELGA), 
Abs. 4 und 5 nicht im oben genannten Betrag enthalten ist, sondern jeweils 
gesondert von der Bundes-Zielsteuerungskommission beschlossen werden muss. 

6) Auf der Grundlage des bestehenden Finanzierungsmodells für ELGA 
werden in der Laufzeit dieser Vereinbarung für den Betrieb, die Wartung und die 
Weiterentwicklung von ELGA gemäß Art. 7 Abs. 3 maximal 71,75 Mio. Euro zu 
gleichen Anteilen von den Vertragsparteien und der Sozialversicherung zur 
Verfügung gestellt. Gemeinsames Verständnis ist dabei, dass die Aufbringung 
dieser Mittel nicht linear verteilt über die einzelnen Kalenderjahre erfolgen muss 
und eine laufende wechselseitige Information im Sinne eines Kosten- und 
Risikocontrollings implementiert wird. Die Aufbringung der Länderanteile erfolgt 
im Rahmen des Vorwegabzugs gemäß Art. 27 Abs. 3 Z 2 lit. e. Abweichend davon 
verständigen sich die Vertragsparteien darauf, dass die Finanzierung von 
gemeinsamen Maßnahmen gemäß Art. 7 Abs. 3 Z 6 (Informationstätigkeit ELGA), 
Abs. 4 und 5 nicht im oben genannten Betrag enthalten ist, sondern jeweils 
gesondert von der Bundes-Zielsteuerungskommission beschlossen werden muss. 

Art. 42 

Finanzierung von Lehrpraxen 

Art. 42 

Finanzierung von Lehrpraxen 

(1) [...] (1) [...] 

(2) [...] (2) [...] 
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 1. [...]  1. [...] 
 2. Die Förderung wird wie folgt getragen:  2. Die Förderung wird wie folgt getragen: 
 a) und b) [...]  a) und b) [...] 
 c) Das Optionsrecht ist bis zum Ablauf des Jahres 2022 befristet.  c) Das Optionsrecht ist bis zum Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung 

befristet. 

Art. 54 

Durchführung der Vereinbarung 

Art. 54 

Durchführung der Vereinbarung 

(1) [...] (1) [...] 

 (1a) Die zur Durchführung dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. 
I Nr. xx/202x, notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Regelungen sind 
rückwirkend mit 1. Jänner 2021 in Kraft zu setzen. 

(2) [...] (2) [...] 

 (2a) Alle bundes- und landesgesetzlichen Regelungen, die im Widerspruch zu 
dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. xx/202x, stehen, sind mit 1. 
Jänner 2021, für die Laufzeit dieser Vereinbarung außer Kraft zu setzen. 

(3) und (4) [...] (3) und (4) [...] 

Artikel II 
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

... 

Art. 17 Festlegung der Ausgabenobergrenzen für den Zeitraum 2017 bis 2021 

... 

... 

Art. 17 Festlegung der Ausgabenobergrenzen für den Zeitraum 2017 bis 2023 

... 

Art. 7 

Mehrstufigkeit des Zielsteuerungsprozesses 

Art. 7 

Mehrstufigkeit des Zielsteuerungsprozesses 

(1) Zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung ist auf Bundesebene ein 
periodenbezogener (vierjähriger) Zielsteuerungsvertrag abzuschließen. In diesem 
Vertrag werden die strategischen und operativen Ziele sowie die auf Bundes- und 
Landesebene zu setzenden Maßnahmen zur Zielerreichung vereinbart und 

(1) Zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung ist auf Bundesebene ein 
periodenbezogener (mehrjähriger) Zielsteuerungsvertrag abzuschließen. In diesem 
Vertrag werden die strategischen und operativen Ziele sowie die auf Bundes- und 
Landesebene zu setzenden Maßnahmen zur Zielerreichung vereinbart und 
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verbindlich festgelegt, wobei gesamtwirtschaftliche Auswirkungen und regionale 
Erfordernisse zu berücksichtigen sind. Der Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene 
hat ausgehend von den Zielen und Handlungsfeldern der Zielsteuerung-Gesundheit 
auf Grundlage der in den Abschnitten 4 und 5 (Steuerungsbereiche und 
Finanzzielsteuerung) festgelegten Inhalte eine Priorisierung sowie eine Festlegung 
von Themenschwerpunkten vorzunehmen sowie Maßnahmen zur Umsetzung 
festzulegen. 

verbindlich festgelegt, wobei gesamtwirtschaftliche Auswirkungen und regionale 
Erfordernisse zu berücksichtigen sind. Der Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene 
hat ausgehend von den Zielen und Handlungsfeldern der Zielsteuerung-Gesundheit 
auf Grundlage der in den Abschnitten 4 und 5 (Steuerungsbereiche und 
Finanzzielsteuerung) festgelegten Inhalte eine Priorisierung sowie eine Festlegung 
von Themenschwerpunkten vorzunehmen sowie Maßnahmen zur Umsetzung 
festzulegen. 

(2) [...] (2) [...] 

(3) Aufbauend auf den Festlegungen im Zielsteuerungsvertrag werden auf 
Landesebene vierjährige Zielsteuerungsübereinkommen vereinbart und verbindlich 
festgelegt. Diese Landes- Zielsteuerungsübereinkommen können weitere über den 
Zielsteuerungsvertrag hinausgehende strategische und operative Ziele sowie die für 
deren Erreichung zu setzenden Maßnahmen beinhalten. Die im 
Zielsteuerungsvertrag festgelegten und auf Landesebene zu realisierenden 
Maßnahmen zu den Steuerungsbereichen „Ergebnisorientierung“, 
„Versorgungsstrukturen“, „Versorgungsprozesse“ und zur Finanzzielsteuerung sind 
im Hinblick auf ihre termingerechte Umsetzung in diesen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu operationalisieren. 

(3) Aufbauend auf den Festlegungen im Zielsteuerungsvertrag werden auf 
Landesebene mehrjährige Zielsteuerungsübereinkommen vereinbart und 
verbindlich festgelegt. Diese Landes- Zielsteuerungsübereinkommen können 
weitere über den Zielsteuerungsvertrag hinausgehende strategische und operative 
Ziele sowie die für deren Erreichung zu setzenden Maßnahmen beinhalten. Die im 
Zielsteuerungsvertrag festgelegten und auf Landesebene zu realisierenden 
Maßnahmen zu den Steuerungsbereichen „Ergebnisorientierung“, 
„Versorgungsstrukturen“, „Versorgungsprozesse“ und zur Finanzzielsteuerung sind 
im Hinblick auf ihre termingerechte Umsetzung in diesen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu operationalisieren. 

(4) [...] (4) [...] 

(5) [...] (5) [...] 
 1. In der Landes-Zielsteuerungskommission sind vierjährige Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen zu beschließen, die von den Co-
Vorsitzenden für den jeweils eigenen Wirkungsbereich zu unterfertigen 
sind. Wenn diese Landes-Zielsteuerungsübereinkommen dem 
Zielsteuerungsvertrag bzw. sonstigen bundesrechtlichen Vorschriften 
widersprechen, hat der Bund ein Vetorecht. Die vierjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen sind binnen eines Monats der 
Bundesgesundheitsagentur zur Kenntnis zu bringen. 

 1. In der Landes-Zielsteuerungskommission sind mehrjährige Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu beschließen, die von den Co-
Vorsitzenden für den jeweils eigenen Wirkungsbereich zu unterfertigen 
sind. Wenn diese Landes-Zielsteuerungsübereinkommen dem 
Zielsteuerungsvertrag bzw. sonstigen bundesrechtlichen Vorschriften 
widersprechen, hat der Bund ein Vetorecht. Die vierjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen sind binnen eines Monats der 
Bundesgesundheitsagentur zur Kenntnis zu bringen. 

 2. Die vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen bzw. deren 
Adaptierungen sind spätestens Ende des Jahres vor Beginn der jeweiligen 
Geltungsperiode durch die Landes-Zielsteuerungskommission zu 
vereinbaren. 

 2. Die mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen bzw. deren 
Adaptierungen sind spätestens Ende des Jahres vor Beginn der jeweiligen 
Geltungsperiode durch die Landes-Zielsteuerungskommission zu 
vereinbaren. 
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Art. 9 

Entscheidungen zur Zielsteuerung-Gesundheit auf Landesebene 

Art. 9 

Entscheidungen zur Zielsteuerung-Gesundheit auf Landesebene 

(1) In der jeweiligen Landes-Zielsteuerungskommission gemäß Art. 26 der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens ist der Entwurf für das vierjährige Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu beschließen und bildet die Grundlage und den 
Rahmen für die Aufgaben gemäß Abs. 2. 

(1) In der jeweiligen Landes-Zielsteuerungskommission gemäß Art. 26 der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens ist der Entwurf für das mehrjährige Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu beschließen und bildet die Grundlage und den 
Rahmen für die Aufgaben gemäß Abs. 2. 

(2) [...] (2) [...] 
 1. Koordination, Abstimmungen und Festlegungen aller aus dem 

Zielsteuerungsvertrag und dem vierjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen resultierenden Aufgaben und Maßnahmen 
zur Umsetzung 

 1. Koordination, Abstimmungen und Festlegungen aller aus dem 
Zielsteuerungsvertrag und dem mehrjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen resultierenden Aufgaben und Maßnahmen 
zur Umsetzung 

 2. bis 11. [...]  2. bis 11. [...] 

Art. 10 

Wechselseitige Datenbereitstellung durch ZS-G-Partner 

Art. 10 

Wechselseitige Datenbereitstellung durch ZS-G-Partner 

Die für die gemeinsam im Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene und in den 
vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vereinbarten Ziele, 
Maßnahmen bzw. Projekte erforderlichen Daten sind einvernehmlich zu definieren. 
Auf dieser Basis sind die erforderlichen projektspezifischen Rohdaten wechselseitig 
den Zielsteuerungspartnern in ausreichender Qualität zur Verfügung zu stellen, 
gemeinsam zu analysieren und zu interpretieren. Diese Daten dürfen nach 
Beendigung der Vorhaben bzw. der Projekte nicht mehr verwendet werden und sind 
vom Empfänger zu löschen. 

Die für die gemeinsam im Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene und in den 
mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vereinbarten Ziele, 
Maßnahmen bzw. Projekte erforderlichen Daten sind einvernehmlich zu definieren. 
Auf dieser Basis sind die erforderlichen projektspezifischen Rohdaten wechselseitig 
den Zielsteuerungspartnern in ausreichender Qualität zur Verfügung zu stellen, 
gemeinsam zu analysieren und zu interpretieren. Diese Daten dürfen nach 
Beendigung der Vorhaben bzw. der Projekte nicht mehr verwendet werden und sind 
vom Empfänger zu löschen. 

Art. 11 

Ausrichtung der Zielsteuerung-Gesundheit 

Art. 11 

Ausrichtung der Zielsteuerung-Gesundheit 

(1) und (2) [...] (1) und (2) [...] 

(3) Bund, Länder und Sozialversicherung auf Bundesebene bzw. Land und 
Sozialversicherung auf Landesebene verantworten gemeinsam und gegenseitig den 
Abschluss des Zielsteuerungsvertrages auf Bundesebene bzw. die Beschlussfassung 
der vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen und stellen die Umsetzung 
und Einhaltung der Zielsteuerung-Gesundheit sicher. Dies schließt eine gegenseitige 
Information und Konsultation über beabsichtigte Maßnahmen, die im jeweiligen 
Wirkungsbereich getroffen werden und Auswirkungen auf den anderen 

(3) Bund, Länder und Sozialversicherung auf Bundesebene bzw. Land und 
Sozialversicherung auf Landesebene verantworten gemeinsam und gegenseitig den 
Abschluss des Zielsteuerungsvertrages auf Bundesebene bzw. die Beschlussfassung 
der mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen und stellen die 
Umsetzung und Einhaltung der Zielsteuerung-Gesundheit sicher. Dies schließt eine 
gegenseitige Information und Konsultation über beabsichtigte Maßnahmen, die im 
jeweiligen Wirkungsbereich getroffen werden und Auswirkungen auf den anderen 
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Versorgungssektor haben können, mit ein. Zur Umsetzung der verbindlich 
vereinbarten Ziele haben Bund, Länder und Sozialversicherung einander umfassend 
und wechselseitig zu unterstützen. Im Konfliktfall ist jedenfalls die jeweilige 
Zielsteuerungskommission zu befassen. 

Versorgungssektor haben können, mit ein. Zur Umsetzung der verbindlich 
vereinbarten Ziele haben Bund, Länder und Sozialversicherung einander umfassend 
und wechselseitig zu unterstützen. Im Konfliktfall ist jedenfalls die jeweilige 
Zielsteuerungskommission zu befassen. 

Art. 15 

Ausrichtung der Zielsteuerung-Gesundheit 

Art. 15 

Ausrichtung der Zielsteuerung-Gesundheit 

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, die in Art. 12 bis Art. 14 
konkretisierten Steuerungsbereiche mit einer Finanzzielsteuerung als integralem 
Bestandteil der Zielsteuerung-Gesundheit zu ergänzen. Die Finanzzielsteuerung ist 
auf Bundes- und Landesebene im periodenbezogenen Zielsteuerungsvertrag und in 
den vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen, zu konkretisieren. 

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, die in Art. 12 bis Art. 14 
konkretisierten Steuerungsbereiche mit einer Finanzzielsteuerung als integralem 
Bestandteil der Zielsteuerung-Gesundheit zu ergänzen. Die Finanzzielsteuerung ist 
auf Bundes- und Landesebene im periodenbezogenen Zielsteuerungsvertrag und in 
den mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen, zu konkretisieren. 

(2) [...] (2) [...] 

(3) Die Vertragspartner verpflichten sich im Rahmen des 
Zielsteuerungsvertrages und im Rahmen der vierjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen solche Maßnahmen zu vereinbaren, die in Summe 
geeignet sind, die vereinbarten Ausgabenobergrenzen einzuhalten. 

(3) Die Vertragspartner verpflichten sich im Rahmen des 
Zielsteuerungsvertrages und im Rahmen der mehrjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen solche Maßnahmen zu vereinbaren, die in Summe 
geeignet sind, die vereinbarten Ausgabenobergrenzen einzuhalten. 

(4) [...] (4) [...] 
 1. […]   1. […]  
 2. Für den Zeitraum 2017 bis 2021 ist der Anstieg der öffentlichen 

Gesundheitsausgaben stufenweise soweit zu dämpfen, dass der jährliche 
Ausgabenzuwachs im Jahr 2021 einen Wert von 3,2 Prozent 
(durchschnittliche Entwicklung des nominellen Bruttoinlandprodukts 
gemäß Mittelfristprognose für das Bundesfinanzrahmengesetz) nicht 
überschreitet. 

 2. Für den Zeitraum 2017 bis 2023 ist der Anstieg der öffentlichen 
Gesundheitsausgaben stufenweise soweit zu dämpfen, dass der jährliche 
Ausgabenzuwachs im Jahr 2021 einen Wert von 3,2 Prozent 
(durchschnittliche Entwicklung des nominellen Bruttoinlandprodukts 
gemäß Mittelfristprognose für das Bundesfinanzrahmengesetz) und ab 
2022 einen Wert von 3,2 Prozent nicht überschreitet. 

 3. In den weiteren Perioden nach 2021 werden neuerlich 
Ausgabenobergrenzen festgelegt, die sich weiterhin an der 
durchschnittlichen Entwicklung des Bruttoinlandproduktes orientieren. 

 3. In den weiteren Perioden nach 2023 werden neuerlich 
Ausgabenobergrenzen festgelegt, die sich weiterhin an der 
durchschnittlichen Entwicklung des Bruttoinlandproduktes orientieren. 

(5) bis (10) [...] (5) bis (10) [...] 

Art. 17 

Festlegung der Ausgabenobergrenzen für den Zeitraum 2017 bis 2021 

Art. 17 

Festlegung der Ausgabenobergrenzen für den Zeitraum 2017 bis 2023 

(1) [...] (1) [...] 
 1. […]   1. […]  
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 2. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 
Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2021 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die öffentlichen Gesundheitsausgaben ohne 
Langzeitpflege: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

25.563 26.483 27.410 28.342 29.277 30.214 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 

 

 2. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 
Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2023 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die öffentlichen Gesundheitsausgaben ohne 
Langzeitpflege: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

25.5
63 

26.4
83 

27.4
10 

28.3
42 

29.2
77 

30.2
14 

31.1
81 

32.1
79 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 
% 

3,5 
% 

3,4 
% 

3,3 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

 

(2) [...] (2) [...] 
 1. bis 3. […]   1. bis 3. […]  
 4. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 

Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2021 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die Länder: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

11.569 11.985 12.405 12.827 13.250 13.674 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 

 

 4. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 
Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2023 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die Länder: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

11.5
69 

11.9
85 

12.4
05 

12.8
27 

13.2
50 

13.6
74 

14.1
12 

14.5
63 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 
% 

3,5 
% 

3,4 
% 

3,3 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

 

 5. Die Verteilung der Ausgabenobergrenzen innerhalb der Länder ist durch 
die Länder vorzunehmen und im Zielsteuerungsvertrag und in den 
jeweiligen vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen zu 
dokumentieren. 

 5. Die Verteilung der Ausgabenobergrenzen innerhalb der Länder ist durch 
die Länder vorzunehmen und im Zielsteuerungsvertrag und in den 
jeweiligen mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen zu 
dokumentieren. 

 6. […]   6. […]  

(3) [...] (3) [...] 
 1. bis 3. […]   1. bis 3. […]  
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 4. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 
Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2021 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die Sozialversicherung: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

10.274 10.644 11.016 11.391 11.767 12.143 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 

 

 4. Aus der stufenweisen Annäherung an den prognostizierten BIP-Pfad gemäß 
Art. 15 Abs. 4 Z 2 ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2023 folgende 
Ausgabenobergrenzen für die Sozialversicherung: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausgabenober
grenze (in 
Mio. Euro) 

10.2
74 

10.6
44 

11.0
16 

11.3
91 

11.7
67 

12.1
43 

12.5
32 

12.9
33 

Jährlicher 
Ausgabenzuw
achs 

 3,6 
% 

3,5 
% 

3,4 
% 

3,3 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

3,2 
% 

 

 5. Die Verteilung der Ausgabenobergrenzen innerhalb der 
Sozialversicherungsträger sowie die länderweise Zuordnung der 
Ausgabenobergrenzen sind durch die Sozialversicherung vorzunehmen und 
im Zielsteuerungsvertrag und in den jeweiligen vierjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu dokumentieren. 

 5. Die Verteilung der Ausgabenobergrenzen innerhalb der 
Sozialversicherungsträger sowie die länderweise Zuordnung der 
Ausgabenobergrenzen sind durch die Sozialversicherung vorzunehmen und 
im Zielsteuerungsvertrag und in den jeweiligen mehrjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen zu dokumentieren. 

Art. 21 

Allgemeines 

Art. 21 

Allgemeines 

(1) [...] (1) [...] 
 1. Im Zuge des Monitorings festgestellte Nicht-Erreichung von Zielen, die in 

dieser Vereinbarung, im Zielsteuerungsvertrag oder in den vierjährigen 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen festgelegt sind 

 1. Im Zuge des Monitorings festgestellte Nicht-Erreichung von Zielen, die in 
dieser Vereinbarung, im Zielsteuerungsvertrag oder in den mehrjährigen 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen festgelegt sind 

 2. Verstoß gegen diese Vereinbarung, den Zielsteuerungsvertrag oder die 
vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

 2. Verstoß gegen diese Vereinbarung, den Zielsteuerungsvertrag oder die 
mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

 3. Nicht-Zustandekommen des Zielsteuerungsvertrages oder der vierjährigen 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

 3. Nicht-Zustandekommen des Zielsteuerungsvertrages oder der 
mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

(2) [...] (2) [...] 

Art. 22 

Regelungen bei Nicht-Erreichung von festgelegten Zielen 

Art. 22 

Regelungen bei Nicht-Erreichung von festgelegten Zielen 

Wird im Zuge des Monitorings durch die Bundes-Zielsteuerungskommission 
festgestellt, dass die Ziele, die in dieser Vereinbarung, im Zielsteuerungsvertrag 
oder in den vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen festgelegt sind, 
nicht erreicht wurden, gilt Folgendes 

Wird im Zuge des Monitorings durch die Bundes-Zielsteuerungskommission 
festgestellt, dass die Ziele, die in dieser Vereinbarung, im Zielsteuerungsvertrag 
oder in den mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen festgelegt sind, 
nicht erreicht wurden, gilt Folgendes 
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 1. [...]  1. [...] 
 2. Bei Nicht-Erreichung der in den vierjährigen Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen festgelegten gemeinsamen Ziele hat die 
jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission binnen acht Wochen nach 
Feststellung der Nicht-Erreichung der Ziele der Bundes-
Zielsteuerungskommission einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 

 2. Bei Nicht-Erreichung der in den mehrjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen festgelegten gemeinsamen Ziele hat die 
jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission binnen acht Wochen nach 
Feststellung der Nicht-Erreichung der Ziele der Bundes-
Zielsteuerungskommission einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 

 3. bis 5. [...]  3. bis 5. [...] 

Art. 23 

Regelungen bei Verstößen gegen diese Vereinbarung, den 
Zielsteuerungsvertrag oder die vierjährigen Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen 

Art. 23 

Regelungen bei Verstößen gegen diese Vereinbarung, den 
Zielsteuerungsvertrag oder die mehrjährigen Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen 

(1) [...] (1) [...] 

(2) Liegt aus Sicht einer Kurie der Landes-Zielsteuerungskommission ein 
Verstoß gegen das vierjährige Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vor, so ist 
dieser Verstoß in der Landes-Zielsteuerungskommission schriftlich und begründet 
aufzuzeigen. Die aufgezeigten Verstöße sind in der Landes-
Zielsteuerungskommission zu behandeln und es sind bei festgestellten Verstößen 
durch die Landes-Zielsteuerungskommission umgehend handlungsleitende 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des vertragskonformen Zustandes in die Wege 
zu leiten. 

(2) Liegt aus Sicht einer Kurie der Landes-Zielsteuerungskommission ein 
Verstoß gegen das mehrjährige Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vor, so ist 
dieser Verstoß in der Landes-Zielsteuerungskommission schriftlich und begründet 
aufzuzeigen. Die aufgezeigten Verstöße sind in der Landes-
Zielsteuerungskommission zu behandeln und es sind bei festgestellten Verstößen 
durch die Landes-Zielsteuerungskommission umgehend handlungsleitende 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des vertragskonformen Zustandes in die Wege 
zu leiten. 

(3) [...] (3) [...] 

(4) Sofern aus einem im Schlichtungsverfahren festgestellten Verstoß gegen 
den Zielsteuerungsvertrag oder das vierjährige Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen Mehrausgaben resultieren, sind diese vom dafür 
Verantwortlichen zu tragen. Die daraus resultierenden Mehrausgaben sind den 
finanzzielsteuerungsrelevanten Ausgaben des für den Verstoß Verantwortlichen 
zuzuschlagen. 

(4) Sofern aus einem im Schlichtungsverfahren festgestellten Verstoß gegen 
den Zielsteuerungsvertrag oder das mehrjährige Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen Mehrausgaben resultieren, sind diese vom dafür 
Verantwortlichen zu tragen. Die daraus resultierenden Mehrausgaben sind den 
finanzzielsteuerungsrelevanten Ausgaben des für den Verstoß Verantwortlichen 
zuzuschlagen. 

Art. 24 

Regelungen bei Nicht-Zustandekommen des Zielsteuerungsvertrages oder der 
vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

Art. 24 

Regelungen bei Nicht-Zustandekommen des Zielsteuerungsvertrages oder der 
mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 

(1) Liegt bis zum in Art. 7 dieser Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt kein 
vierjähriges Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vor, kann auf begründeten 
Antrag der jeweiligen Landes-Zielsteuerungskommission eine angemessene 
Nachfrist für die Beschlussfassung des vierjährigen Landes-

(1) Liegt bis zum in Art. 7 dieser Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt kein 
vierjähriges Landes-Zielsteuerungsübereinkommen vor, kann auf begründeten 
Antrag der jeweiligen Landes-Zielsteuerungskommission eine angemessene 
Nachfrist für die Beschlussfassung des mehrjährigen Landes-
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Zielsteuerungsübereinkommen durch den Bund eingeräumt werden. Darüber ist die 
Bundes-Zielsteuerungskommission zu informieren. 

Zielsteuerungsübereinkommen durch den Bund eingeräumt werden. Darüber ist die 
Bundes-Zielsteuerungskommission zu informieren. 

(2) Wird innerhalb der eingeräumten Frist weiterhin kein vierjähriges Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen beschlossen, gilt Folgendes: 

(2) Wird innerhalb der eingeräumten Frist weiterhin kein mehrjähriges Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen beschlossen, gilt Folgendes: 

 1. bis 3. [...]  1. bis 3. [...] 

(3) [...] (3) [...] 

Art. 25 

Schlichtungsverfahren für Streitigkeiten aus dem Zielsteuerungsvertrag oder 
den vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen im Rahmen der 

Zielsteuerung-Gesundheit 

Art. 25 

Schlichtungsverfahren für Streitigkeiten aus dem Zielsteuerungsvertrag oder 
den mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen im Rahmen der 

Zielsteuerung-Gesundheit 

  

(1) Für Streitigkeiten aus dem Zielsteuerungsvertrag oder den vierjährigen 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen wird beim für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesministerium im Zusammenhang mit der Zielsteuerung-
Gesundheit eine Schlichtungsstelle eingerichtet. 

(1) Für Streitigkeiten aus dem Zielsteuerungsvertrag oder den mehrjährigen 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen wird beim für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesministerium im Zusammenhang mit der Zielsteuerung-
Gesundheit eine Schlichtungsstelle eingerichtet. 

(2) [...] (2) [...] 
 1. bis 4. [...]  1. bis 4. [...] 
Für Entscheidungen der Schlichtungsstelle ist die einfache Mehrheit erforderlich, 
wobei allen Mitgliedern je eine Stimme zukommt, bei Entscheidungen über 
Streitigkeiten aus den vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen haben 
die vom Bund entsandten Mitglieder kein Stimmrecht. 

Für Entscheidungen der Schlichtungsstelle ist die einfache Mehrheit erforderlich, 
wobei allen Mitgliedern je eine Stimme zukommt, bei Entscheidungen über 
Streitigkeiten aus den mehrjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen haben 
die vom Bund entsandten Mitglieder kein Stimmrecht. 

(3) [...] (3) [...] 
 1. und 2. [...]  1. und 2. [...] 
 3. der jeweils betroffenen Landes-Zielsteuerungskommission bei 

Streitigkeiten aus dem vierjährigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 
 3. der jeweils betroffenen Landes-Zielsteuerungskommission bei 

Streitigkeiten aus dem mehrjährigen Landes-
Zielsteuerungsübereinkommen 

zur Kenntnis zu bringen. zur Kenntnis zu bringen. 

Art. 30 

Durchführung der Vereinbarung 

Art. 30 

Durchführung der Vereinbarung 

(1) [...] (1) [...] 
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 (1a) Die zur Durchführung dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. 
I Nr. xx/202x, notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Regelungen sind mit 1. 
Jänner 2021 in Kraft zu setzen. 

(2) [...] (2) [...] 

 (2a) Alle bundes- und landesgesetzlichen Regelungen, die im Widerspruch zu 
dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. xx/202x, stehen, sind mit 1. 
Jänner 2021, für die Laufzeit dieser Vereinbarung außer Kraft zu setzen. 

Artikel III 
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von 

Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2018 bis 2021 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den 
Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich 
Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des 

Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2018 bis 2021 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den 
Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich 
Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des 

Pflichtschulabschlusses für die Jahre ab 2018 
Artikel 1 

Zielsetzung 

Um Personen ohne ausreichende Mindestqualifikation (Art. 4 Abs. 2 Z 1 und 
Art. 4 Abs. 3 Z 1) bessere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu eröffnen sowie 
deren soziale Integration zu fördern, wurde durch die Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen 
für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von 
Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 39/2012, ein 
österreichweit einheitliches, zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmtes 
Förderprogramm eingerichtet und mit der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen 
im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 30/2015, für die Jahre 2015 bis 2017 
weitergeführt. Dieses Förderprogramm wird in den Jahren 2018 bis 2021 
fortgeführt. 

Artikel 1 

Zielsetzung 

Um Personen ohne ausreichende Mindestqualifikation (Art. 4 Abs. 2 Z 1 und 
Art. 4 Abs. 3 Z 1) bessere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu eröffnen sowie 
deren soziale Integration zu fördern, wurde durch die Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen 
für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von 
Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 39/2012, ein 
österreichweit einheitliches, zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmtes 
Förderprogramm eingerichtet und mit der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen 
im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 30/2015, für die Jahre 2015 bis 2017 
weitergeführt. Dieses Förderprogramm wird in den Jahren ab 2018 fortgeführt. 

Artikel 3 

Finanzierung 

Artikel 3 

Finanzierung 

(1) und (2) [...] (1) und (2) [...] 
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 (2a) Die für das Jahr 2021 gemäß den Abs. 1 und 2 für den Bund und die 
Länder vorgesehenen Beträge werden auch für die Jahre ab dem Jahr 2022 bis zum 
Außerkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (Ende 
der Finanzausgleichsperiode), vereinbart. 

(3) [...] (3) [...] 

Artikel 5 

Steuerungsgruppe 

(1) bis (4) [...] 

Artikel 5 

Steuerungsgruppe 

(1) bis (4) [...] 

(5) Die Kosten für das vom jeweiligen Land entsendete Mitglied der 
Steuerungsgruppe werden vom betreffenden Land getragen, die Kosten für die vom 
Bundesministerium für Bildung entsendeten Mitglieder trägt der Bund. 

(5) Die Kosten für das vom jeweiligen Land entsendete Mitglied der 
Steuerungsgruppe werden vom betreffenden Land getragen, die Kosten für die vom 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung entsendeten 
Mitglieder trägt der Bund. 

Artikel 6 

Geschäftsstelle 

(1) Zur Durchführung der operativen Geschäfte der Steuerungsgruppe und der 
Akkreditierungsgruppe wird vom Bundesministerium für Bildung eine 
Geschäftsstelle eingerichtet. 

Artikel 6 

Geschäftsstelle 

(1) Zur Durchführung der operativen Geschäfte der Steuerungsgruppe und der 
Akkreditierungsgruppe wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung eine Geschäftsstelle eingerichtet. 

(2) und (3) [...] (2) und (3) [...] 

Artikel 8 

Zahlungen des Bundes und der Länder 

(1) Programmbereich „Basisbildung“: Der Anteil des Bundes an den direkten 
Förderzahlungen gemäß Art. 3 Abs. 1 wird jährlich im Vorhinein zu Jahresbeginn 
auf die von den Ländern angegebenen Konten ausbezahlt. Die Länder verpflichten 
sich, diesen Betrag umgehend an die Bildungsträger auszuzahlen. Der Nachweis der 
widmungsgemäßen Auszahlung der Mittel des Bundes und der Länder erfolgt mit 
Abrechnungsstichtag 30. November jedes Jahres. 

Artikel 8 

Zahlungen des Bundes und der Länder 

(1) (unverändert) 

(2) Programmbereich „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“: Der Anteil des 
Bundes an den direkten Förderzahlungen gemäß Art. 3 Abs. 2 wird jährlich gegen 
Nachweis der widmungsgemäßen Auszahlungen der Länderanteile durch die 
Länder auf die von den Ländern angegebenen Konten ausbezahlt. Der Nachweis der 
widmungsgemäßen Auszahlung der Länder erfolgt mit Abrechnungsstichtag 

(2) Programmbereich „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“: Der Anteil des 
Bundes an den direkten Förderzahlungen gemäß Art. 3 Abs. 2 wird jährlich gegen 
Nachweis der widmungsgemäßen Auszahlungen der Länderanteile durch die 
Länder auf die von den Ländern angegebenen Konten ausbezahlt. Der Nachweis der 
widmungsgemäßen Auszahlung der Länder erfolgt mit Abrechnungsstichtag 
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30. November jedes Jahres. Die Zahlung des Bundes erfolgt im Dezember desselben 
Jahres. Der letzte Abrechnungsstichtag ist der 30. Juni 2022. 

30. November jedes Jahres. Die Zahlung des Bundes erfolgt im Dezember desselben 
Jahres. Der letzte Abrechnungsstichtag ist der der letzten Zahlung folgende 30. Juni. 

(3) Als Nachweis der Angebotsförderung hat das Land die Höhe der Förderung 
je Programmbereich darzustellen, wobei die Förderbeträge getrennt nach den 
jeweiligen Bildungsträgern auszuweisen sind. 

(3) (unverändert) 

(4) Die Auszahlung an die Länder erfolgt durch das Bundesministerium für 
Bildung. Dieses behält sich die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der 
Fördermittel durch die Bildungsträger sowie der ordnungsgemäßen Abrechnung 
vor. Bei der Auszahlung können allfällige Rückzahlungsverpflichtungen gemäß 
Art. 11 Abs. 6 aufgerechnet werden. 

(4) Die Auszahlung an die Länder erfolgt durch das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dieses behält sich die Prüfung der 
widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel durch die Bildungsträger sowie 
der ordnungsgemäßen Abrechnung vor. Bei der Auszahlung können allfällige 
Rückzahlungsverpflichtungen gemäß Art. 11 Abs. 6 aufgerechnet werden. 

Artikel 10 

Publizitätsbestimmungen 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit den gemeinsamen Förderansatz zum Ausdruck zu bringen und 
auf die partnerschaftliche Aufbringung der Mittel hinzuweisen. 

Artikel 10 

Publizitätsbestimmungen 

(1) (unverändert) 

(2) In sämtlichen programmspezifischen Print- und Online-Produkten sind 
neben dem entsprechenden sprachlichen Hinweis stets auch das in der Anlage 
enthaltene Logo der Länder-Bund-Förderinitiative, das Logo des 
Bundesministeriums für Bildung und das des jeweiligen Landes bzw. der beteiligten 
Länder an gut sichtbarer Stelle und in angemessener Größe zu platzieren. 

(2) In sämtlichen programmspezifischen Print- und Online-Produkten sind 
neben dem entsprechenden sprachlichen Hinweis stets auch das in der Anlage 
enthaltene Logo der Länder-Bund-Förderinitiative, das Logo des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und das des 
jeweiligen Landes bzw. der beteiligten Länder an gut sichtbarer Stelle und in 
angemessener Größe zu platzieren. 

Artikel 13 

Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
(ausgenommen Burgenland) 

Soweit vom Bund Mittel des Europäischen Sozialfonds in Anspruch 
genommen werden, finden die Art. 1 bis 12 mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
 1. [...] 

Artikel 13 

Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
(ausgenommen Burgenland) 

Soweit vom Bund Mittel des Europäischen Sozialfonds in Anspruch 
genommen werden, finden die Art. 1 bis 12 mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
 1. [...] 

 2. die vom Bund und den Ländern aufgebrachte Summe gemäß Art. 3 und 4 
wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erhöht; dies erfolgt nach 
Maßgabe der konkreten Zuweisung der Mittel des Europäischen 
Sozialfonds durch die ESF-Verwaltungsbehörde im Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; 

 2. die vom Bund und den Ländern aufgebrachte Summe gemäß Art. 3 und 4 
wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erhöht; dies erfolgt nach 
Maßgabe der konkreten Zuweisung der Mittel des Europäischen 
Sozialfonds durch die ESF-Verwaltungsbehörde im Bundesministerium für 
Arbeit; 

 3. bis 6. [...]  3. bis 6. [...] 
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Artikel 14 

Übergangsbestimmungen 

(1) Bildungsmaßnahmen, die in der Förderperiode 2015 bis 2017 nach der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die 
Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von 
Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I 
Nr. 30/2015, gefördert wurden und noch nicht abgeschlossen sind, können mit 
Mitteln aus dieser Vereinbarung weitergefördert werden. 

Artikel 14 

Übergangsbestimmungen 

(1) (unverändert) 

(2) Bildungsmaßnahmen, die in der Förderperiode 2018 bis 2021 nach dieser 
Vereinbarung gefördert werden und bis 31. Dezember 2021 noch nicht 
abgeschlossen sind, können gleichfalls mit Mitteln aus dieser Vereinbarung 
weitergefördert werden. 

(2) Bildungsmaßnahmen, die in der Förderperiode ab dem Jahr 2018 nach 
dieser Vereinbarung gefördert werden und bis zum Ende der 
Finanzausgleichsperiode noch nicht abgeschlossen sind, können gleichfalls mit 
Mitteln aus dieser Vereinbarung weitergefördert werden. 

Artikel 16 

Geltungsdauer 

(1) Diese Vereinbarung gilt unter Berücksichtigung der 
Verrechnungszeiträume gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 bis 31. Dezember 2022. 

Artikel 16 

Geltungsdauer 

(1) Diese Vereinbarung gilt unter Berücksichtigung der 
Verrechnungszeiträume gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 bis 31. Dezember des Jahres, 
das dem Außerkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes 2017 folgt. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass das Förderprogramm bei 
entsprechendem Erfolg fortgesetzt und längerfristig abgesichert werden soll. Die 
Vertragsparteien werden deshalb im Jänner 2020 und auf Basis der bis dahin 
vorliegenden Evaluierungsergebnisse Verhandlungen über die zukünftige 
Gestaltung der Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie 
von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses aufnehmen. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass das Förderprogramm bei 
entsprechendem Erfolg fortgesetzt und längerfristig abgesichert werden soll. Die 
Vertragsparteien werden deshalb im Jänner des vorletzten Jahres der 
Finanzausgleichsperiode und auf Basis der bis dahin vorliegenden 
Evaluierungsergebnisse Verhandlungen über die zukünftige Gestaltung der 
Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von 
Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses aufnehmen. 

(3) Die Länder werden als Voraussetzung für eine allfällige Verlängerung der 
Förderinitiative bis zum 31. Dezember 2019 eine den landesspezifischen 
Erfordernissen Rechnung tragende Bedarfsplanung für die Programmbereiche 
„Basisbildung“ und „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“ erstellen, welche 
regionalen und zielgruppenspezifischen Kriterien entspricht. 

(3) Die Länder werden als Voraussetzung für eine allfällige Verlängerung der 
Förderinitiative bis zum 1. Jänner des vorletzten Jahres der 
Finanzausgleichsperiode eine den landesspezifischen Erfordernissen Rechnung 
tragende Bedarfsplanung für die Programmbereiche „Basisbildung“ und 
„Nachholen des Pflichtschulabschlusses“ erstellen, welche regionalen und 
zielgruppenspezifischen Kriterien entspricht. 
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